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Ort, Datum      
Überwachung der Schulpflicht gemäß § 41 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen

Hartnäckiges Fernbleiben vom Unterricht w IF  = "m" "Ihres Sohnes" "Ihrer Tochter" 
Ihrer Tochter
/ Ihres Sohnes      , geboren      , zurzeit besuchte Klasse      
3. Mahnschreiben
Sehr geehrter Frau      , 
sehr geehrte Herr      
nachdem Ihr Kind nach wie vor nicht am Unterricht teilnimmt und Sie uns bislang trotz Aufforderung nicht über den Grund dafür informiert haben, sind wir nunmehr leider gezwungen, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Sie als Erziehungsberechtigte in Gang zu setzen. Sie müssen daher damit rechnen, dass das Schulamt für den Kreis Soest nach einer vorherigen Anhörung gegen Sie ein Bußgeld verhängt. Wird das Bußgeld nicht gezahlt, besteht sogar die Möglichkeit, dass für Sie beim Amtsgericht die Anordnung der Erzwingungshaft beantragt wird. Auf jeden Fall wird aber der Fachbereich Jugend und Soziales (Jugendamt) informiert.
Bitte machen Sie sich und Ihrem Kind unmissverständlich klar: Wir befinden uns jetzt in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren, auf das die Schule keinen Einfluss mehr hat und in dem bei weiterer Nichterfüllung der Schulpflicht unweigerlich weitere Maßnahmen verhängt werden können.

Nur eine sofortige Befolgung der Schulpflicht wird diesen von allen sicher nicht gewollten "Teufelskreis" durchbrechen. Unentschuldigtes Fehlen kann zudem als Leistungsverweigerung gewertet werden und somit "ungenügende" Noten nach sich ziehen. Dies würde die Möglichkeit eines guten Schulabschlusses gefährden und sich damit nachteilig auf die Zukunftschancen Ihres Kindes auswirken.

Außerdem weisen wir Sie nochmals auf Folgendes hin:

Gemäß § 126 Abs. 1 Ziffer 4 SchulG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Eltern nicht dafür sorgt, dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. Sollten Sie Ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Sie eingeleitet. 

Gleichzeitig kann gemäß § 41  Abs. 5 SchulG die Schulaufsichtsbehörde die Eltern durch Zwangsmittel gemäß §§ 55-75 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG NRW) zur Erfüllung ihrer eingangs genannten Verpflichtung anhalten. In Betracht kommt hier die Festsetzung eines Zwangsgeldes – bis zu 50.000 €, wobei dieses Zwangsmittel beliebig wiederholt werden kann.

Es tut uns sehr leid, dass wir Ihnen dies alles mitteilen müssen, aber nach den bisherigen Bemühungen, die alle ohne Erfolg blieben, sehen wir keinen anderen Weg mehr.

Mit freundlichen Grüßen

____________________


___________________________
      Schulleiter/-in



      Klassenlehrer/in






